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» (Nr. 32.) Bekanntmachung, betreffend die Wahrnehmung der Central-Kassengeschciftedes

NorddeutschenBundes. Vom 21. Januar 1868.

Nacheiner Vereinbarung mit der KöniglichPreußischenStaatsregierung ist
die Wahrnehmungder Central-Kassengeschäftedes NorddeutschenBundes bis

auf Wetteres der
KöniglichPreußischcnGeneral-Staatskasse in Berlin über-

tragen worden. Diesel e wird den amtlichen Verkehr in Bandes-Angelegen-

kzeihten
unter der Benennung «Generalkasse des Norddeutschen Bundes«

u ren.

Berlin, den 21. Januar 1868.

Der Kanzler des NorddeutschenBundes.

Gr. v. Bismarck-S chönhausen.

T

(Nr. 33.)· SeineMajestätder König von Preußenhaben Allergnädigst
geruht, AllerhochstihrenaußerordentlichenGesandtenund bevollmächtigtenMi-,
nister am KatserltchRussischenHofe, Prinzen Heinrich VII. Reuß, zugleich
als außerordentlichenGesandten und bevollmächtigtenMinister des Norddeutschen
Bundes zu beglaubigen.

Derselbehat die Ehregehabt, Seiner Majestätdem Kaiser von Rußland

selinBåglaubigungsschretben
in dieser Eigenschaftam 30. Dezember v. J. zu

ü errei en.

Bundes-Gesetzbc-1868· I (N1’.34.)

Ausgegebenzu Berlin den 5. Februar 1868.
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(Nk. 34..) Seine Majestätder Königvon PreußenhabenAllergnädigsteruht,
Allerhöchstihrenaußerordentlichenund bevollmächtigtenBotschafter bei Seiner
Majestät dem Kaiser der Franzosen, Grafen v. d. Goltz, zugleichals außer-

okdetötlichen
und bevollmächtigtenBotschafter des NorddeutschenBundes zu be-

g au igen.

Derselbe hat die Ehre gehabt, Seiner Majestätdem Kaiser der Franzosen
sein Beglaubigungsschreibensin dieserEigenschaftam 314 DezemberV« Js zU
überreichen.

(Nr. 35.) Seine Majestätder Königvon PreußenhabenAllergnädigstgeruht,
AllerhöchstihrenaußerordentlichenGesandten und bevollmächtigtenMinister
am Kaiserlich OesterreichischenHofe, Wirklichen Geheimen Rath Freiherrn
v. Werther, zugleich als außerordentlichenGesandten und bevollmächtigten
Minister des NorddeutschenBundes zu beglaubigen.

Derselbe hat die Ehre gehabt, Seiner Majestätdem Kaiser von Oester-

rezch Beglaubigungsschreibenin dieser Eigenschaftam 1. Januar d. J. zu
u errei en.

(Nr. 36.) Seine Majestätder König von PreußenhabenAllergnädigstgeruht-
AllerhöchstihrenaußerordentlichenGesandten und bevollmächtigtenMinister bei
Seiner Majestät dem Könige von Italien, Graer szsedomy zugleichals

außerordentlichenGesandten und bevollmächtigtenMultster des Norsdeutschen
Bandes zu beglaubigen. ·

»
Derselbehat die Ehre gehabt, Seiner Majestätdem Königevon Italien

seånsLzsckglaubigungsschreibeuin dieserEigenschaft am 5« Januar d. I- zU
u errei )en.

(NI’· Seine Majestät der Köni von Preußenhaben Allergnädigst
geruht, AllerhochstihrenaußerordentlichenesandtenUtkdbevollmächtigtenMi-

nister bei Seiner Majestätdem Könige der Belgier, WirklichenGeheimenRath
v. Balan,« zugleich»als außerordentlichenGesandtenund bevollmächtigtenMi-

nister des NorddeutschenVundes zu beglaubigen.

Derselbe hat die Ehre gehabt, SeinerMajestät dem Königeder Belgier
sein Beglaubigungsschreibenin dieser Eigenschaftam 27. Januar d. J. zu über-

reichen.
-
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(Nr. 38.)
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(N1-. 38.) Seine Majestätder König von Preußenhaben Allergnädigst
geruht, am 24. Januar d. J. dem an AllerhöchstihremHofe beglaubigten
KöniglichJtalienischenaußerordentlichenGesandten und bevollmächtigtenMinister,
Grafen de Launqyy eine Privat-Audienz zu ertheilen und aus dessenHänden
ein Schreiben SeinerMajestät des Königs von Jtalien entgegen zu nehmen,
wodurch derselbein der gedachtenEigenschaftzugleichbeim NorddeutschenBunde

beglaubigtworden ist.

(Nk. 39.) Seine Majestät der König von Preußenhaben Allergnädigst
,eruht, am 24. Januar d. I. dem an AllerhöchstihremHofe beglaubigten
JafiserlichOesterreichischenaußerordentlichenGesandten und bevollmächtigten

Minister, WirklichenKämmerer Grafen Wimpffen, eine Privat-Audienz zu
ertheilen und aus dessenHänden ein Schreiben Seiner Majestät des Kaisers
von Oesterreichentge en zu nehmen, wodurch derselbe in der gedachtenEigen-
schaftzugleichbeim orddeutschenBunde beglaubigtworden ist.

(Nr. 40.) Seine Majestät der König von Preußen haben Allergnädigst
geruht, am 2. Februar d. I. dem an AllerhöchstihremHofe beglaubigtenKaiser-
lich Französischenaußerordentlichenund bevollmächtigtenBotschafter»Benedetti
eine Privataudienz zu ertheilen und aus dessenHanden ein Schreiben Seiner
Majestätdes Kaisers der Franzosen entgegenzu nehmen,wodurch·derselbein der

gedachtenEigenschaftzugleichbeim NorddeutschenBunde beglaubigtworden ist.

(Nk. 41.) Seine Majestätder König von Preußenhaben Allergnädigst
geruht, am 2. Februar d. I. dem an Allerhö stihrem Hofe beglaubigtenKönig-
lich BelgischenaußerordentlichenGesandten un bevollmächtigtenMinister Baron

Nothomb eine Privataudienzzu ertheilen und aus dessenHändenein Schreiben
«

Seiner Majestätdes Köni s der Belgier entgegen zu nehmen, wodurch derselbe

gndeftgedachtenEigenschatfztzugleichbeim NorddeutschenBunde beglaubigtwor-

en i .

(Nk. 42.)
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(Nr. 42.) Seine Majestät der König von Preußenhaben im Namen des

NorddeutschenBundes den bisherigen KöniglichPreußischenKonsul Dr. von

Bo1hatnowskizum Konsul des NorddeutschenBundes in Moskau zu ernennen

geru .

(Nr. 43.) Dem Kaufmann W. E. Matthießen iniHarburgist Namens
des Norddeutschen Bundes das Exequatur als GroßbritaunischerVicekonsul
daselbstertheilt worden.

(Nr. 44.) Dem Dr. Ellendorf in Wiedenbrückist Namens des Nord-
deutschenBundes das Exequatur als Konsul der RepublikCosta-Rica daselbst
ertheilt worden. —

(Nr. 45.) Dem Kaufmann J. W. Kück in Altona ist Namens des Nord-
deutschenBundes das Exequatur als Generalkonsulder DominikanischenRepublik
zu Altona ertheilt worden.

(Nk. 46.) Dem Kaufmann Rudolph Büttner in Stolpmiinde ist
Namensdes NorddeutschenBundes das Exequaturals Schwedisch-Norwegischer
Bicekonsuldaselbstertheilt worden.

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

Berlin , gedrucktin der KöniglichenGeheimenOber-Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).


